
Interfraktionelle Motion SP/JUSO-GB/JA/GPB (Corinne 
Mathieu, SP), (Erik Mozsa, JA): Leerstand ist kein Zustand 
 
Am 1. Juni letzten Jahres standen von den über 72'000 Wohnungen in der Stadt nur gerade 
230 leer. Dies entspricht einem Leerwohnungsbestand von 0,31 Prozent („Der Bund“, 
4.7.02). Von einer Wohnungsnot wollen die Behörden aber nichs wissen, denn von einer 
solchen könne erst bei einem Leerwohnungsbestand von unter 0,1 Prozent gesprochen 
werden.  
 
In der Leerwohnungsstatistik nicht erfasst sind Wohnungen und Häuser in Abbruch- oder 
Umbauprojekten, die lange Zeit leer stehen, obwohl darin immer noch gewohnt werden 
könnte. Damit wird dringend benötigter Wohnraum nicht seinem Zweck entsprechend 
genutzt. So kommt es immer wieder zu Hausbesetzungen. Können sich BesetzerInnen und 
EigentümerInnen nicht einigen, so wird das besetzte Haus von der Polizei geräumt. 
 
Die Stadt geht mit Hausbesetzungen seit 1994 einen eigenen Weg. Sie schliesst mit den 
BesetzerInnen jeweils Gebrauchsleihverträge ab. Zur Zeit bestehen in acht Objekten solche 
Verträge. Nach Ablauf der Zwischennutzung werden die Objekte umfassend saniert, 
renoviert, umgebaut oder abgebrochen.  
Der Gemeinderat hat die Liegenschaftsverwaltung in seinem Beschluss vom August 1994 
beauftragt, im Falle von Besetzungen privater Liegenschaften mit den Konfliktparteien 
Kontakt aufzunehmen. Eine Vermittlungstätigkeit wird aber nur dann aufgenommen, wenn 
alle Beteiligten damit einverstanden sind. Die meisten HauseigentümerInnen lehnen 
Verhandlungen mit den BesetzerInnen in der Regel aber ab, so dass meistens nur die 
polizeiliche Räumung bleibt. 
In Zeiten der Wohnungsknappheit ist es aber inakzeptabel, dass Liegenschaften leerstehen, 
obwohl sie noch bewohnbar wären. 
 
Aus diesem Grund wird der Gemeinderat beauftragt, folgende Massnahmen zu ergreifen: 
 
• Meldepflicht für EigentümerInnen und anderen Nutzungsberechtigten von leerstehendem 

Wohnraum in Abbruch- oder Umbauobjekten sowie Schaffung einer gesetzlichen 
Grundlage zur Durchsetzung dieser Meldepflicht 

• Ausarbeitung von Vorschlägen zur Schaffung von Anreizen für private EigentümerInnen 
zum Abschluss von Zwischennutzungsverträgen. 

• Anbieten einer Anlaufstelle für die Vermittlung von leerstehendem Wohnraum in 
Abbruch- oder Umbauobjekten für Zwischennutzungen 
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